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STATISTISCHER ÜBERBLICK

5.1     Wiener Wohn und Pflegeheimgesetz (Auszüge)

StF: LGBl.  Nr. 15/2005 (zuletzt novelliert LGBl. Nr. 30/2020)

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Begriffsbestimmung

§ 1. Heime sind Einrichtungen, in denen mindestens drei Personen dauerhaft oder auf bestimmte Zeit aufge-
nommen, betreut und bei Bedarf gepflegt und auch fallweise ärztlich betreut werden. 

Anwendungsbereich

§ 2. (1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf: 

1. Wohnheime für alte Menschen mit Betreuungsbedarf; 

2. Pflegeheime für Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf; 

3. Pflegestationen. 

(2)  Pflegestationen sind Wohnheimen angeschlossen und bieten Pflege an. Sie sind den Pflegeheimen 
 nach diesem Gesetz gleichgestellt. 

(3)  Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

1. die Pflege von Angehörigen im Familienkreis (einschließlich dem Kreis einer eingetragenen Partnerschaft); 

2. Einrichtungen, die keine Wohnmöglichkeiten anbieten; 

3. Einrichtungen, die nur Wohnmöglichkeiten anbieten; 

4. Einrichtungen, deren Betrieb durch a) das Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – Wr. KAG, LGBl. 
 für Wien Nr. 23, Landesrecht Wien www.ris.bka.gv.at Seite 3 von 16 b) das Wiener Jugendwohl- 
 fahrtsgesetz 1990 – WrJWG 1990, LGBl. für Wien Nr. 36, c) das Wiener Behindertengesetz – WBHG, 
 LGBl. für Wien Nr. 16/1986, jeweils in der geltenden Fassung geregelt wird; 

5. Einrichtungen nach dem Wiener Sozialhilfegesetz – WSHG, LGBl. für Wien Nr. 11/1973,  
 in der geltenden Fassung; 

6. Ersatzbetreuungseinrichtungen auf Grund der COVID- 19-Krisensituation zur Versorgung von 

a) an COVID-19 leicht oder moderat erkrankten Personen, die nicht krankenanstaltsbedürftig sind,

b) krankheits- bzw. ansteckungsverdächtigen Personen in Absonderung, die nicht zu Hause 
 oder in ihrer Betreuungseinrichtung verbleiben können, oder 

c) unversorgten oder unterversorgten Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf für die Dauer der Pandemie.

………………………

2. ABSCHNITT

Stellung der Bewohner 

Rechte der Bewohner

§ 4. (1) Der Heimträger hat unter Berücksichtigung pflegerischer und medizinischer Notwendigkeiten zum Schutz der 
Bewohner vorzusorgen, dass die Rechte der Bewohner beachtet und gewahrt werden und durch geeignete Maßnahmen  
und Angebote sicherzustellen, dass den Bewohnern die Wahrnehmung ihrer Rechte ermöglicht wird. 

(2)  Die Bewohner haben insbesondere folgende Rechte: 

1. Recht auf respektvolle, fachgerechte und an aktuellen Standards ausgerichtete Betreuung und Pflege ein 
 schließlich Organisation von Hilfsmitteln (wie etwa Rollstühle, Gehbehelfe) bei physischer Beeinträchtigung; 

2. im Sinne freier Arztwahl, freier Therapiewahl und adäquater Schmerzbehandlung Recht auf  
 ärztliche Versorgung durch jederzeitige Erreichbarkeit ärztlicher Hilfe entweder durch zur  
 Verfügung stellen von Ärzten des Heimes oder durch Vermittlung von Ärzten; 

3. Recht auf funktionserhaltende, funktionsfördernde und reintegrierende Maßnahmen entweder 
 durch zur Verfügung stellen von Therapeuten oder durch Vermittlung von Therapeuten;

4. Recht auf bedarfsgerechte Ernährung oder Diät sowie erforderlichenfalls auf Unterstützung  
 bei der Nahrungsaufnahme; 
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5. Recht auf ausreichende und kostenlose Flüssigkeitszufuhr; 

6. Recht auf Mahl- und Ruhezeiten, die den allgemein üblichen Lebensverhältnissen entsprechen; 

7. Recht auf Namhaftmachung einer Vertrauensperson, die in wesentlichen, die Bewohnerin  
 oder den Bewohner betreffenden Belangen zu verständigen ist; 

8. Recht auf Einsichtnahme in die Dokumentation nach § 17 und auf Ausfertigung von Kopien; 

9. Recht auf Organisation der Tagesabläufe entsprechend den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Bewohner; 

10. Recht auf höflichen Umgang, auf Anerkennung der Würde und Persönlichkeit; 

11. Recht auf Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen älterer Frauen und älterer Männer; 

12. Recht auf Berücksichtigung kultureller Bedürfnisse und religiöse Betreuung; 

13. Recht auf psychische Unterstützung; 

14. Recht auf Wahrung der Privat- und Intimsphäre, auch in Mehrbettzimmern; 

15. Recht auf Tragen privater Kleidung, sofern die Erbringung von Pflegeleistungen dem Tragen  
 privater Kleidung nicht entgegensteht; 

16. Recht auf Verwendung von im persönlichen Gebrauch stehenden Gegenständen, sofern es die  
 Heimstruktur ermöglicht; 

17. Recht auf jederzeitige Kontaktaufnahme mit der Bewohnerservicestelle (bei Heimen für mehr  
 als 50 Bewohner) und der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft;

18. Recht auf Einbringung von Anregungen und Beschwerden bei der Bewohnerservicestelle  
 (bei Heimen für mehr als 50 Bewohner); 

19. Recht auf Abhaltung von Bewohnerversammlungen und Wahlen von Bewohnervertretern  
 (bei Heimen ab 50 Personen); 

20. Recht auf angemessenen Kontakt zur Außenwelt, insbesondere: 

a) Recht auf jederzeitigen Empfang von Besuchen unter Rücksichtnahme auf die anderen  
  Bewohner und den Heimbetrieb, 

b) Recht auf Zugang zu einem Telefon,

c) Recht auf Verteilung und Abfertigung der Postsendungen der Bewohner, wenn die Bewohner 
  die Verteilung und Abfertigung der Postsendungen nicht selbst vornehmen können, 

d) Recht auf jederzeitigen Ausgang unter Rücksichtnahme auf die anderen Bewohner und den Heimbetrieb; 

21. Recht auf Sterben in Würde.

(3)  Der Heimträger hat die Bewohner und deren Vertrauenspersonen über die in Abs. 2 angeführten 
 Rechte und deren Durchsetzung im Heim nachweislich schriftlich zu informieren. 

(4)  Der Heimträger hat die Bewohner und deren Vertrauenspersonen über die Möglichkeit des  
 Vorbringens ihrer Anliegen, Beschwerden oder Wünsche bei der Wiener Pflege-, Patientinnen-  
 und Patientenanwaltschaft nachweislich schriftlich zu informieren.

Sicherstellung der Rechte der Bewohner

§ 5. (1) Träger von Heimen für mehr als 50 Bewohner haben zur Sicherstellung der Rechte der Bewohner 
eine Bewohnerservicestelle einzurichten. Mit der Führung der Bewohnerservicestelle ist eine mit dem 
Heimbetrieb vertraute Person zu beauftragen. Für den Fall der Verhinderung ist die Vertretung sicherzu-
stellen. Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Direktion betraute Person und deren Stellvertreter 
dürfen der Bewohnerservicestelle nicht angehören. Ein Heimträger, der mehrere Heime betreibt, kann 
eine Person mit der Führung mehrerer Bewohnerservicestellen beauftragen.

(4) Bei Verstößen gegen die Rechte der Bewohner hat die Bewohnerservicestelle den Heimträger und  
 die Direktion unverzüglich in Kenntnis zu setzen und auf die Beseitigung der festgestellten Unzuläng 
 lichkeiten hinzuwirken. Wird dem in angemessener Frist nicht entsprochen, kann sich die Bewohner 
 servicestelle an die Wiener Patientenanwaltschaft wenden.

(7) In jedem Heim hat ein Vertreter der bei der Wiener Patientenanwaltschaft eingerichteten Heimkom 
 mission regelmäßig Sprechtage abzuhalten, bei denen die Bewohner oder deren Vertrauenspersonen  
 die Gelegenheit haben Anliegen, Beschwerden oder Wünsche vorzubringen.

………………………

5. ABSCHNITT

Kontrollbestimmungen
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Aufsicht

§ 28. (1) Die Heime unterliegen der behördlichen Aufsicht. Aufsichtsbehörde ist der Magistrat. Die Aufsicht ist dahinge-
hend auszuüben, dass die Heime nach Führung und Ausstattung den gesundheitlichen, organisatorischen, personellen, 
technischen und sicherheitstechnischen Erfordernissen einer fachgerechten pflegerischen, medizinischen und therapeu-
tischen Betreuung zu entsprechen haben. Unabhängig von sonstigen rechtlichen Regelungen muss der Betrieb eines 
Heimes den Bestimmungen dieses Gesetzes und den Bestimmungen der Verordnung gemäß § 30 entsprechen.

Heimkommission

 § 29. (1) Zur Unterstützung des Magistrats bei seiner Aufsicht und zu dessen Beratung in Heimangelegenheiten ist 
bei der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft eine Heimkommission einzurichten. Die Heim-
kommission hat regelmäßig den Betreuungs- und Pflegestandard der Heime zu beurteilen und dem Magistrat 
jährlich darüber zu berichten. In grundsätzlichen Fragen der Betreuung und Pflege der Bewohner kann die Heim-
kommission Empfehlungen abgeben und bei allen wichtigen, die Rechte und Interessen der Bewohner betreffen-
den Angelegenheiten, Vorschläge zur Förderung der Rechte und Interessen der Bewohner erstatten. Zur Ausübung 
ihrer Aufgaben hat die Heimkommission das Recht zur Einsichtnahme in die Dokumentationen nach § 17. 

(2)  Der Heimkommission haben jedenfalls anzugehören: 

1. zwei Fachleute aus dem Pflegebereich, 

2. zwei Vertreter der Heimträger, 

3. ein Arzt sowie 

4. eine auf Beschwerdemanagement in der Pflege spezialisierte Person. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied vorzusehen. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder gemäß Z 1 bis 3 
sind vom Magistrat im Einvernehmen mit der Wiener Patientenanwaltschaft zu bestellen. Die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder gemäß Z 1 bis 3 sind vom Magistrat im Einvernehmen mit der Wiener Pflege-, Patientinnen- 
und Patientenanwaltschaft zu bestellen. Die Tätigkeit der Mitglieder und Ersatzmitglieder ist ehrenamtlich. 

(3)  Die Heimkommission wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden. Die Wahl der 
 Stellvertreterin oder des Stellvertreters hat in gleicher Weise zu erfolgen. 

(4)  Die Heimkommission ist von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden regelmäßig, mindestens 
 zweimal pro Jahr, einzuberufen. Überdies ist die Heimkommission von der Vorsitzenden oder vom 
 Vorsitzenden auf Verlangen von mindestens der Hälfte der Mitglieder einzuberufen. Die Sitzungen 
 der Heimkommission sind nicht öffentlich. 

(5)  Die Heimkommission hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die insbesondere folgende  
 Bestimmungen zu enthalten hat: 

1. Aufgaben der Heimkommission; 

2. Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder; 

3. Dauer der Mitgliedschaft und Ersatzmitgliedschaft; 

4. Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden sowie der Stellvertretung; 

5. Funktionsperiode und vorzeitige Beendigung der Funktionsperiode der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden; 

6. Einberufung, Teilnahme und Leitung der Sitzungen; 

7. Beschlussfassung; Landesrecht Wien 

8. Verschwiegenheitspflicht;

9. Protokoll; 

10. Geschäftsführung. 

(6)  Die Führung der laufenden Geschäfte, die Besorgung der Kanzleigeschäfte und die Vorbereitung 
 der Sitzungen obliegt der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft.

Verordnungsermächtigung

§ 30. (1) Die Landesregierung hat durch Verordnung personelle und baulich-technische Mindeststandards 
für Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Z 2 und 3 festzulegen. 

(2)  Bei Festlegung der personellen Mindeststandards sind folgende Grundsätze sicherzustellen: 

1. Die Anzahl des einzusetzenden fachlich qualifizierten Personals richtet sich nach der Anzahl der 
 Bewohner und deren Betreuungs- und Pflegebedarf. 

2. Das Ausmaß des Pflegebedarfs ist nach der Pflegegeldeinstufung zu beurteilen. 

3. Für das Pflegepersonal ist ein Personalschlüssel festzulegen, wobei aus berücksichtigungswürdigen 
 Gründen eine Bandbreite vorgesehen werden kann. Die Höhe der Abweichung und die Gründe für 
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5.2 Verordnung der Wiener Landesregierung betreffend Mindeststandards  
 von Pflegeheimen und Pflegestationen (Durchführungsverordnung  
 zum Wiener Wohn und Pflegeheimgesetz – WWPG) (Auszüge)

StF. LGBl. Nr. 31/2005 (zuletzt LGBl. Nr. 74/2012)

Gemäß § 30 Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz – WWPG, LGBl. für Wien Nr. 15/2005, wird verordnet:

1. ABSCHNITT

Inhalt und Anwendungsbereich

§ 1. Mit dieser Verordnung werden personelle und baulich-technische Mindeststandards für folgende Einrich-
tungen nach dem Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz – WWPG, LGBl. für Wien Nr. 15/2005, festgelegt:

1. Pflegeheime für Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf,

2. Wohnheimen angeschlossene Pflegestationen.

2. ABSCHNITT

Personelle Mindeststandards

Betreuungs und Pflegepersonal

………………………

§ 4. (1) Das Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner nach deren Betreuungs- und Pflegebedarf zur 
Anzahl des Betreuungs- und Pflegepersonals darf folgenden Stand nicht unterschreiten:

Pflegegeldstufe Vollzeitbeschäftigte
Betreuungs und Pflegeperson

Bewohner

0 1 20

1 1 20

2 1 7

3 1 2

4 1 1,75

5 1 1,5

6 1 1,25

7 1 1

V

RECHTSVORSCHRIFTEN

 ihre Zulässigkeit sind in der Verordnung festzulegen.

(3)  Die baulich-technischen Mindeststandards haben sich zu beziehen auf: 

1. Größe und Ausstattung der Heime; 

2. Größe und Ausstattung der Wohneinheiten; 

3. Infrastruktur und Verkehrswege.

(2) Der in Abs. 1 festgelegte Personalschlüssel kann aus Gründen der Arbeitsmarkt- und  
 Ausbildungssituation oder aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen im Zusammenhang  
 mit dem Personalkonzept eines Heimes bis zu 10 Prozent unterschritten werden, sofern der  
 Schutzzweck dieser Verordnung dadurch nicht beeinträchtigt wird.

………………………

§ 6. (1) Der Anteil der Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege darf 
30% der Mindestpersonalausstattung (§ 4) nicht unterschreiten.

(2)  Der Anteil der Betreuungs- und Hilfspersonen darf 20% der Mindestpersonalausstattung (§ 4) nicht übersteigen.

Medizinisches Personal

§ 7. Der Heimträger hat in Abhängigkeit vom Betreuungsbedarf der Bewohner die medizinische Betreu-
ung durch Ärzte (und allenfalls erforderliches Hilfspersonal) sicherzustellen. Die Betreuung kann durch 
im Heim tätige Ärzte oder durch rasche Erreichbarkeit von niedergelassenen Ärzten erfolgen.
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Therapeutisches Personal

§ 8.  Der Heimträger hat in Abhängigkeit vom Betreuungsbedarf der Bewohner die therapeutische Betreuung 
durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden sicherzustellen. Die Betreuung kann durch im Heim 
tätige Therapeuten oder durch Vermittlung von niedergelassenen Therapeuten erfolgen.

………………………

3. ABSCHNITT

Baulichtechnische Mindeststandards

Größe und Infrastruktur der Pflegeheime und Pflegestationen

§ 10. (1) Neu zu errichtende Pflegeheime dürfen nicht mehr als 350 Heimplätze aufweisen.

(2)  Pflegeheime sind in baulich überschaubare Einheiten mit nicht mehr als 28 Heimplätzen zu gliedern.  
 Eine Gliederung kann, sofern dies den in § 3 WWPG genannten Zielen entspricht, unter besonderen Vor 
 aussetzungen auch durch organisatorische Maßnahmen erfolgen. Auf Grund des pflegerischen Konzepts  
 und der räumlichen Gegebenheiten kann die Anzahl der Heimplätze pro Einheit bis auf 36 erhöht werden.

(3)  Pflegestationen dürfen nicht mehr als 28 Heimplätze aufweisen. Auf Grund des pflegerischen Konzepts  
 und der räumlichen Gegebenheiten kann die Anzahl der Heimplätze pro Pflegestation bis auf 36 erhöht werden.

………………………

Größe und Ausstattung der Wohneinheiten

§ 12. Die Mindestgröße der Wohneinheiten ohne Nasseinheit (Waschbecken, Dusche, WC) hat zu betragen:

1. bei Wohneinheiten für eine Person 14 m2,

2. bei Wohneinheiten für zwei Personen 20 m2,

3. bei Wohneinheiten für drei Personen 26 m2,

4. bei Wohneinheiten für vier Personen 32 m2.

§ 13. (1) Die Ausstattung der Wohneinheiten muss den angemessenen hygienischen, pflegerischen,  
 technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.

(2)  Die Wohneinheiten müssen barrierefrei beschaffen sein.

(3)  In den Wohneinheiten müssen vorhanden sein:

1. Wohn- und Schlafbereich,

2. Platz für persönliche Gegenstände,

3. in Wohneinheiten für mobile und orientierte Personen eine Nasseinheit mit Waschbecken, Dusche und Toilette,

4. In Wohneinheiten für Personen, die auf Grund ihrer körperlichen oder psychischen Verfassung  
 weder Dusche noch Toilette benutzen können, jedenfalls ein Waschbecken.

(4)  Die Wohneinheiten müssen über eine ausreichende Belichtung verfügen und gut entlüftbar sein. Die Türen  
 müssen so breit sein, dass ein sicheres und gefahrloses Befahren mit Rollstühlen und Betten möglich ist.
………………………

5.3 Konsumentenschutzgesetz (Auszug)

StF: BGBl. Nr. 140/1979 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2018)

Inhalt und Form des Heimvertrags

§ 27d. (1) Der Heimvertrag hat zumindest Angaben zu enthalten über

1. den Namen (die Firma) und die Anschrift der Vertragsteile;

2. die Dauer des Vertragsverhältnisses;

3. die Räumlichkeiten (Wohnräume, in denen der Bewohner untergebracht wird, sowie Gemeinschafts 
 räume und -einrichtungen), deren Ausstattung, die Wäscheversorgung und die Reinigung der Wohnräume;

4. die allgemeine Verpflegung der Heimbewohner;

5. die Leistungen im Rahmen der Grundbetreuung, wie etwa die Pflege bei kurzen Erkrankungen, die Einrichtung  
 eines Bereitschaftsdienstes und die Unterstützung des Bewohners in persönlichen Angelegenheiten;

6. die Fälligkeit und die Höhe des Entgelts, eine Aufschlüsselung des Entgelts jeweils für Unterkunft,  
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 Verpflegung, Grundbetreuung, besondere Pflegeleistungen und zusätzliche Leistungen sowie die  
 vom Träger der Sozial- oder Behindertenhilfe gedeckten Leistungen und

7. die Vorgangsweise des Heimträgers bei Beendigung des Vertragsverhältnisses.

(2)  Sofern und soweit der Heimträger solche Leistungen erbringt, vermittelt oder verlangt, hat der  
 Heimvertrag zudem Angaben zu enthalten über

1.  die besonderen Verpflegungsleistungen, wie etwa Diätkostangebote;

2. die Art und das Ausmaß der besonderen Pflegeleistungen;

3. die medizinischen und therapeutischen Leistungen, wie etwa die Anwesenheit und Erreichbarkeit von Ärzten,  
 anderen Therapeuten und Sozialarbeitern, sowie die Ausstattung für die Erbringung solcher Leistungen;

4. die sonstigen Dienstleistungen, die von dritten Personen erbracht werden;

5. die soziale und kulturelle Betreuung der Heimbewohner, wie etwa Bildungs-, Beschäftigungs- und  
 Kulturveranstaltungen, und

6. die vom Heimbewohner zu erlegende Kaution.

Wenn und soweit der Heimträger solche Leistungen nicht erbringt, vermittelt oder verlangt, hat er 
darauf im Heimvertrag hinzuweisen.

(3)  Der Heimvertrag hat ferner insbesondere Feststellungen hinsichtlich folgender Persönlichkeits 
 rechte des Heimbewohners zu enthalten:

1. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf anständige Begegnung, auf Selbstbestimmung  
 sowie auf Achtung der Privat- und Intimsphäre,

2. Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses,

3.  Recht auf politische und religiöse Selbstbestimmung, auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlung und  
 auf die Bildung von Vereinigungen, insbesondere zur Durchsetzung der Interessen der Heimbewohner,

4. Recht auf Verkehr mit der Außenwelt, auf Besuch durch Angehörige und Bekannte und auf Benützung  
 von Fernsprechern,

5. Recht auf Gleichbehandlung ungeachtet des Geschlechts, der Abstammung und Herkunft, der  
 Rasse, der Sprache, der politischen Überzeugung und des religiösen Bekenntnisses,

6. Recht auf zeitgemäße medizinische Versorgung, auf freie Arzt- und Therapiewahl und auf eine  
 adäquate Schmerzbehandlung sowie

7.  Recht auf persönliche Kleidung und auf eigene Einrichtungsgegenstände.

(4)  Die einzelnen Inhalte des Vertrags sind einfach und verständlich, aber doch umfassend und genau  
 zu umschreiben.

(5)  Der Heimvertrag ist bis zur Aufnahme des Heimbewohners, bei auf unbestimmte Zeit laufenden  
 Vertragsverhältnissen aber spätestens innerhalb von drei Monaten ab der Aufnahme, schriftlich  
 zu errichten. Der Heimträger hat dem Heimbewohner, dessen Vertreter und der Vertrauensperson  
 (§ 27e Abs. 1) eine Abschrift der Vertragsurkunde auszufolgen. Auf den Mangel der Form kann sich  
 nur der Heimbewohner berufen.Der Heimvertrag ist bis zur Aufnahme des Heimbewohners, bei auf  
 unbestimmte Zeit laufenden Vertragsverhältnissen aber spätestens innerhalb von drei Monaten ab  
 der Aufnahme, schriftlich zu errichten. Der Heimträger hat dem Heimbewohner, dessen Vertreter  
 und der Vertrauensperson (Paragraph 27 e, Absatz eins,) eine Abschrift der Vertragsurkunde aus 
 zufolgen. Auf den Mangel der Form kann sich nur der Heimbewohner berufen.

(6)  Ein Erwachsenenvertreter bedarf für den Abschluss eines Heimvertrags nicht der gerichtlichen  
 Genehmigung, wenn der Heimvertrag die inhaltlichen und formellen Voraussetzungen der Abs. 1  
 bis 5 erfüllt und das Entgelt in den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der vertretenen Per 
 son Deckung findet oder durch die Sozialhilfe getragen wird.
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Therapeutisches Personal

§ 8.  Der Heimträger hat in Abhängigkeit vom Betreuungsbedarf der Bewohner die therapeutische Betreuung 
durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden sicherzustellen. Die Betreuung kann durch im Heim 
tätige Therapeuten oder durch Vermittlung von niedergelassenen Therapeuten erfolgen.

………………………

3. ABSCHNITT

Baulichtechnische Mindeststandards

Größe und Infrastruktur der Pflegeheime und Pflegestationen

§ 10. (1) Neu zu errichtende Pflegeheime dürfen nicht mehr als 350 Heimplätze aufweisen.

(2)  Pflegeheime sind in baulich überschaubare Einheiten mit nicht mehr als 28 Heimplätzen zu gliedern.  
 Eine Gliederung kann, sofern dies den in § 3 WWPG genannten Zielen entspricht, unter besonderen Vor 
 aussetzungen auch durch organisatorische Maßnahmen erfolgen. Auf Grund des pflegerischen Konzepts  
 und der räumlichen Gegebenheiten kann die Anzahl der Heimplätze pro Einheit bis auf 36 erhöht werden.

(3)  Pflegestationen dürfen nicht mehr als 28 Heimplätze aufweisen. Auf Grund des pflegerischen Konzepts  
 und der räumlichen Gegebenheiten kann die Anzahl der Heimplätze pro Pflegestation bis auf 36 erhöht werden.

………………………

Größe und Ausstattung der Wohneinheiten

§ 12. Die Mindestgröße der Wohneinheiten ohne Nasseinheit (Waschbecken, Dusche, WC) hat zu betragen:

1. bei Wohneinheiten für eine Person 14 m2,

2. bei Wohneinheiten für zwei Personen 20 m2,

3. bei Wohneinheiten für drei Personen 26 m2,

4. bei Wohneinheiten für vier Personen 32 m2.

§ 13. (1) Die Ausstattung der Wohneinheiten muss den angemessenen hygienischen, pflegerischen,  
 technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.

(2)  Die Wohneinheiten müssen barrierefrei beschaffen sein.

(3)  In den Wohneinheiten müssen vorhanden sein:

1. Wohn- und Schlafbereich,

2. Platz für persönliche Gegenstände,

3. in Wohneinheiten für mobile und orientierte Personen eine Nasseinheit mit Waschbecken, Dusche und Toilette,

4. In Wohneinheiten für Personen, die auf Grund ihrer körperlichen oder psychischen Verfassung  
 weder Dusche noch Toilette benutzen können, jedenfalls ein Waschbecken.

(4)  Die Wohneinheiten müssen über eine ausreichende Belichtung verfügen und gut entlüftbar sein. Die Türen  
 müssen so breit sein, dass ein sicheres und gefahrloses Befahren mit Rollstühlen und Betten möglich ist.
………………………

5.3 Konsumentenschutzgesetz (Auszug)

StF: BGBl. Nr. 140/1979 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2018)

Inhalt und Form des Heimvertrags

§ 27d. (1) Der Heimvertrag hat zumindest Angaben zu enthalten über

1. den Namen (die Firma) und die Anschrift der Vertragsteile;

2. die Dauer des Vertragsverhältnisses;

3. die Räumlichkeiten (Wohnräume, in denen der Bewohner untergebracht wird, sowie Gemeinschafts 
 räume und -einrichtungen), deren Ausstattung, die Wäscheversorgung und die Reinigung der Wohnräume;

4. die allgemeine Verpflegung der Heimbewohner;

5. die Leistungen im Rahmen der Grundbetreuung, wie etwa die Pflege bei kurzen Erkrankungen, die Einrichtung  
 eines Bereitschaftsdienstes und die Unterstützung des Bewohners in persönlichen Angelegenheiten;

6. die Fälligkeit und die Höhe des Entgelts, eine Aufschlüsselung des Entgelts jeweils für Unterkunft,  


	5.1   Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz (Auszüge)
	1. ABSCHNITT
	Seite 109

	2. ABSCHNITT
	Seite 109

	5. ABSCHNITT
	Seite 110
	Seite 111


	5.2	Verordnung der Wiener Landesregierung betreffend Mindeststandards 	von Pflegeheimen und Pflegestationen (Durchführungsverordnung 	zum Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz – WWPG) (Auszüge)
	1. ABSCHNITT
	Seite 112

	2. ABSCHNITT
	Seite 112

	3. ABSCHNITT
	Seite 113


	5.3	Konsumentenschutzgesetz (Auszug)
	Inhalt und Form des Heimvertrags
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 113



